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Entscheid Verwaltungsgericht, 06.10.2018

Verkehrsanordnungen, Tempo-30-Zone, Art. 32 Abs. 3 SVG, Art. 2a Abs. 5,
Art. 108 Abs. 2, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 lit. e in Verbindung mit Art. 22a SSV, Art.
3 der Verordnung liber die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen.
Anforderungen an ein Gutachten im Sinne von Art. 32 Abs. 3 SVG und Art.
108 Abs. 4 Satz 1 SSV erfiillt (E. 3.5) Die vorliegend zu beurteilende Strasse
gehort zwar zum Ubergeordneten Strassennetz, ist aber (noch)
siedlungsorientiert. Fiir Fussganger, namentlich fir Kinder und betagte
Personen, bestehen erhebliche Gefdhrdungen durch komplexe
Verkehrssituationen. Der Herabsetzungsgrund von Art. 108 Abs. 2 lit. b SSV
ist erfiillt. Die Massnahme ist, gerade auch angesichts der Befristung auf
vorerst ein Jahr, verhaltnismassig (Verwaltungsgericht, B 2017/15). Gegen
dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren
1C_618/2018).

Entscheid vom 6. Oktober 2018
Besetzung

Abteilungsprasident Eugster; Verwaltungsrichterin Bietenharder, Verwaltungsrichter

Engeler; Gerichtsschreiber Wehrle
Verfahrensbeteiligte

A.___ sowie 62 Mitbeteiligte
Beschwerdefiihrer,

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Elmar M. Jud, Oberer Graben 14, Postfach 138,
9001 St. Gallen,
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gegen

Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 32,
9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

und

Politische Gemeinde X.__,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Verkehrsanordnung O.__ -Strasse (Zonensignalisation "Tempo 30")

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A. Die Politischen Gemeinde X.___liess am 26. Mai 2014 verschiedene
Verkehrsanordnungen publizieren. Fur die O.___-Strasse von der Einmindung der
M.___ -Strasse bis zur Kirche O.___ verfligte er die Zonensignalisation
"Héchstgeschwindigkeit 30 km/h". Verflgt wurde ebenfalls, dass diese
Verkehrsanordnung vorerst fUr ein Jahr gelte und bestehen bleibe, falls sie sich
bewahre. Im Beschluss (act. 11/26.1) fUhrte der Stadtrat aus, die Tempo-30-Zone
O.__ -Strasse diene der Erhéhung der Verkehrssicherheit. Sie werde mit den
umliegenden, bereits bestehenden Tempo-30-Zonen P.___ (Nr. 19), O.___ (Nr. 22) und

Q.___ (Nr. 44) zu einer Zone zusammengefasst.

[zwei Planskizzen; nicht ver6ffentlicht]

B. Gegen den Stadtratsbeschluss erhob unter anderem A.___ —auch im Namen von 70
namentlich genannten Mitbeteiligten — Rekurs beim Sicherheits- und
Justizdepartement (act. 11/3). Sie ersuchten um Aufhebung der Verkehrsanordnung
und machten im Wesentlichen geltend, der in Frage stehende Teilbereich der O.___ -

Strasse durfe als einzelner Strassenzug nicht als Tempo-30-Zone signalisiert werden.
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Der Schutz der Fussganger sei bereits ausreichend gewahrleistet, weil auf dem
fraglichen Streckenabschnitt acht stark frequentierte Fussgangerstreifen bestinden.
Die Auswertung der Unfallstatistik zeige, dass sich in den letzten sechs Jahren lediglich
zwei Unfalle mit Fussgangern ereignet hatten, wobei die eine Person bei einer Kollision
mit einem Fahrradfahrer und die andere auf dem Fussgéangerstreifen von einem
Personenwagen verletzt worden sei. Weil sich ausserhalb eines Fussgangerstreifens
lediglich ein Unfall ereignet habe, kdnne ein tieferes Temporegime mit Blick auf die
bereits ausreichende Verkehrssicherheit weder nétig noch verhaltnismassig sein. Von
den acht bestehenden Fussgéngerstreifen sei die Aufhebung eines einzigen
vorgesehen. Dies widerspreche dem Grundsatz, dass innerhalb der Tempo-30-Zonen
auf Fussgéangerstreifen generell zu verzichten sei. Schliesslich zeige auch die
Zielsetzung, die Durchschnittsgeschwindigkeit der Motorfahrzeuge von 42 km/h auf 38
km/h zu reduzieren, wie unverhdltnismassig die Verkehrsanordnung sei. Es sei
gesetzwidrig, die bisher verschiedenen Tempo-30-Zonen erschliessende
Durchfahrtsstrasse nachtraglich diesen dazuzuschlagen und eine einzige derartige
Zone zu schaffen. Denn bei der O.___-Strasse handle es sich nicht um eine

Wohnstrasse, sondern um eine verkehrsorientierte Haupterschliessungsstrasse.

Das Sicherheits- und Justizdepartement wies den Rekurs mit Entscheid vom

11. Januar 2017 ab (act. 2). Es hielt fest, die vom Stadtrat mit der streitigen
Verkehrsanordnung verfolgten Ziele seien gesetzmassig. Die O.___-Strasse sei als
grundlegende Erschliessungsstrasse flir den Ortskern dieses Stadtquartiers noch als
"siedlungsorientiert" (und damit als der Schaffung einer Tempo-30-Zone grundsétzlich
zugénglich) zu betrachten. Der Stadtrat berufe sich auf zulassige Interessen, wenn er
die Verkehrsanordnung mit den Schutzbedirfnissen einzelner Verkehrsteilnehmer
sowie mit der Gefahrdung durch die bestehenden Strassenverhaltnisse begriinde.
Insbesondere wegen des Busverkehrs zwischen den Haltestellen "R.___" und "Kirche
O.___" sei die Strasse stark befahren. Die Strassenanlage sei zudem unubersichtlich
und auf der ganzen Lange eng. Diverse Kreuzungen und Querungsstellen sorgten,
zusammen mit den Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs, fir komplexe
Verkehrssituationen. Die Sicherheit sémtlicher Verkehrsteilnehmer (d.h. nicht nur der
Fussgéanger) ist nach den Ausfiihrungen der Rekursinstanz im heutigen Zustand in
mehrfacher Hinsicht nicht gewahrleistet. Das 6ffentliche Interesse an der Verbesserung

der Verkehrssicherheit Uberwiege daher die von den Rekurrenten nicht ndher
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substantiierten Belastungen des motorisierten privaten und &ffentlichen Verkehrs. Der
Stadtrat habe zudem zu Recht am bestehenden Vortrittsregime und an den
Fussgangerstreifen festgehalten. Die angefochtene Verfligung sei demnach gesetz-

und verhaltnismassig.

C. Gegen den Rekursentscheid des Sicherheits- und Justizdepartements vom

11. Januar 2017 erhoben A.____ und weitere 62 unterlegene Rekurrenten
(Beschwerdeflihrer) mit Eingabe vom 26. Januar 2017 und Erganzung vom 2. Méarz
2017 Beschwerde beim Verwaltungsgericht (act. 1 und 8). Sie beantragen, der
angefochtene Rekursentscheid sei aufzuheben; eventualiter sei die Angelegenheit zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurlickzuweisen; subeventuell sei festzustellen, dass
es sich bei der angefochtenen Verkehrsanordnung um einen einjéhrigen Versuch

handle; unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

Das Sicherheits- und Justizdepartement (Vorinstanz) beantragte mit Vernehmlassung
vom 20. Marz 2017 Abweisung der Beschwerde (act. 10). Den gleichlautenden Antrag —
allerdings unter Kosten- und Entschadigungsfolge - stellte die die Politische Gemeinde
X.___ (Beschwerdegegnerin) in ihrer ausfuhrlichen Stellungnahme vom 3. Mai 2017
(act. 15).

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1. Die sachliche Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59°'S Abs. 1
des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1, VRP). Bei den
Beschwerdeflihrern handelt es sich um Einwohner und/oder Grundeigentiimer des von
der streitigen Verkehrsanordnung hauptsachlich betroffenen Stadtquartiers; sie
erscheinen — ohne ndhere Prifung im Einzelfall — zur Erhebung der Beschwerde
legitimiert (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde wurde
rechtzeitig erhoben und entspricht (mit Berticksichtigung der Beschwerdeergénzung
vom 2. Mérz 2017) inhaltlich und formal den gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in
Verbindung mit Art. 47 und Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist

grundsatzlich einzutreten.
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Mangels ausreichender Begriindung ist auf die Beschwerde insoweit nicht einzutreten,
als die BeschwerdeflUhrer pauschal auf ihre Eingaben im vorinstanzlichen Verfahren
verweisen (act. 8 S. 2). Es ist nicht Aufgabe einer Rechtsmittelinstanz, in den
vorinstanzlichen Akten nach Griinden zu suchen, weshalb der angefochtene Entscheid
unrichtig sein kénnte. Eben dies haben die Beschwerdeflhrer in ihrer Begriindung
zumindest in groben Zugen zu bezeichnen (Cavelti/Vogeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit
im Kanton St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 921 mit Hinweisen).

2. Umstritten ist die Zulassigkeit der Erweiterung bzw. Zusammenfihrung der
bestehenden Tempo-30-Zonen im Stadtquartier O.___ durch den Einbezug der O.___-

Strasse von der Einmindung der M.___-Strasse bis zur Kirche O.___.

3. Die allgemeine Hochstgeschwindigkeit flr Fahrzeuge in Ortschaften betragt 50 km/h
(Art. 32 Abs. 2 SVG, SR 741.01, in Verbindung mit Art. 4a Abs. 1 lit. a der
Verkehrsregelnverordnung, SR 741.11, VRV). Sie kann flr bestimmte Strassenstrecken
von der zustandigen Behorde aufgrund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt
werden (Art. 32 Abs. 3 SVG). Innerorts kénnen tiefere Hochstgeschwindigkeiten flr
bestimmte Strassenstrecken (Art. 108 Abs. 5 lit. d der Signalisationsverordnung, SR
741.21, SSV: in Abstufungen von je 10 km/h) oder durch die Signalisation einer
Tempo-30-Zone oder einer Begegnungszone angeordnet werden (Art. 108 Abs. 5 lit. e
in Verbindung mit Art. 22a und 22b SSV).

3.1. Die Herabsetzung der allgemeinen Héchstgeschwindigkeit ist nach Art. 108 Abs. 2
SSV zuléssig, wenn eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und
anders nicht zu beheben ist (lit. a), wenn bestimmte Strassenbenltzer eines
besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedirfen (lit. b), wenn auf
Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann
(lit. c) oder wenn dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung Gbermassige
Umweltbelastung (Larm, Schadstoffe) vermindert werden kann; es ist der Grundsatz
der Verhaltnismassigkeit zu wahren (lit. d). Die Anordnung von abweichenden
Hochstgeschwindigkeiten ist nur gestutzt auf ein vorgangig zu erstellendes Gutachten
zulassig. Dieses hat aufzuzeigen, dass die Massnahme nétig, zweck- und
verhédltnismassig ist und keine anderen Massnahmen vorzuziehen sind (Art. 32 Abs. 3
SVG in Verbindung mit Art. 108 Abs. 4 Satz 1 SSV). Einzelheiten hat das
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Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr und Kommunikation (UVEK) in der
Verordnung uber die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen geregelt (SR
741.213.3; vgl. BGE 136 11 539 E. 2.2).

3.2. Das Signal "Tempo-30-Zone" ist nur auf Nebenstrassen mit moglichst
gleichartigem Charakter zulédssig (Art. 2a Abs. 5 SSV). Es kennzeichnet Strassen in
Quartieren oder Siedlungsbereichen, auf denen besonders vorsichtig und
ricksichtsvoll gefahren werden muss (Art. 22a Satz 1 SSV). Obwohl im Grundsatz nur
auf Nebenstrassen mit mdglichst gleichartigem Charakter zulédssig, kann unter den in
Art. 108 SSV genannten Voraussetzungen die Hochstgeschwindigkeit auch auf
Hauptstrassen auf 30 km/h begrenzt und der entsprechende Abschnitt ausnahmsweise
— bei besonderen 6rtlichen Gegebenheiten (z. B. in einem Ortszentrum oder in einem
Altstadtgebiet) — in eine Tempo-30-Zone einbezogen werden (vgl. Art. 2a Abs. 6 SSV;
BGE 136 11 539 E. 2.2 ff.).

3.3. Nach Auffassung der Beschwerdeflhrer ist die O.___-Strasse im von der streitigen
Verkehrsanordnung betroffenen Bereich dem Ubergeordneten Strassennetz zugeordnet
und deren Einbezug in eine Tempo-30-Zone von Vornherein unzulédssig. Generell
unzulassig sind verkehrsberuhigende Massnahmen in Form von Tempo-30-Zonen
indes sogar auf Hauptstrassen nicht (Art. 2a Abs. 6 SSV; BGE 136 Il 539 E. 2.3 mit
Hinweisen). Die O.___-Strasse ist demgegenuber lediglich eine Gemeindestrasse

1. Klasse (www.geoportal.ch) und dient als solche nach der Legaldefinition in Art. 8
Abs. 1 des Strassengesetzes (sGS 732.1, StrG) dem 6rtlichen und dem Uberértlichen
Verkehr. Sie ist — entgegen der Darstellung der Beschwerdefiihrer — im fraglichen
Bereich nicht vollstandig, aber immerhin bis zur Abzweigung N.___-Strasse dem
Ubergeordneten Strassennetz zugeordnet. Wie die Vorinstanz Gberzeugend ausgefihrt
hat, ist sie nicht rein verkehrs- sondern vor allem siedlungsorientiert: Sie erschliesst
den Kern des Stadtquartiers O.___ sowie die (ebenfalls zu O.___ gehdrenden) nérdlich
und sidlich der Strasse gelegenen Wohnsiedlungen grundlegend. lhr Einbezug in eine
einzige grosse Tempo-30-Zone ist damit grundséatzlich zuldssig, und es bedarf hierzu
keines Ausnahmetatbestandes im Sinne von Art. 2a Abs. 6 SSV. Dieser wére jedoch -
soweit ersichtlich — auch erfullt, nachdem die Strasse das Ortszentrum des Stadltteils
O.___ durchquert. Es liesse sich jedenfalls ohne Weiteres begriinden, dass "besondere

Ortliche Gegebenheiten" im Sinne von Art. 2a Abs. 6 SSV vorliegen, welche den
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Einbezug selbst einer (klar verkehrsorientierten) Hauptstrasse in eine Tempo-30-Zone

rechtfertigen wirden.

3.4. Zulassig ist die Anordnung von abweichenden Hochstgeschwindigkeiten — wie
bereits in E. 3.1 hiervor dargelegt — nur gestttzt auf ein vorgangig zu erstellendes
Gutachten, welches belegt, dass diese Massnahme nétig, zweck- und verhaltnismassig
ist und keine anderen Massnahmen vorzuziehen sind (Art. 32 Abs. 3 SVG in Verbindung
mit Art. 108 Abs. 4 SSV). Art. 3 der Verordnung lber die Tempo-30-Zonen und die
Begegnungszonen umschreibt den Inhalt dieses Gutachtens néher. Es handelt sich um

einen Kurzbericht, der namentlich folgende Punkte umfasst:
a. die Umschreibung der Ziele, die mit der Anordnung der Zone erreicht werden sollen;

b. einen Ubersichtsplan mit der auf Grund des Raumplanungsrechts festgelegten

Hierarchie der Strassen einer Ortschaft oder von Teilen einer Ortschaft;

c. eine Beurteilung bestehender und absehbarer Sicherheitsdefizite sowie Vorschlage

flr Massnahmen zu deren Behebung;

d. Angaben zum vorhandenen Geschwindigkeitsniveau (50-Prozent-Geschwindigkeit

V50 und 85-Prozent-Geschwindigkeit Vgs);

e. Angaben zur bestehenden und angestrebten Qualitét als Wohn-, Lebens- und

Wirtschaftsraum, einschliesslich der Nutzungsanspriiche;

f. Uberlegungen zu méglichen Auswirkungen der geplanten Massnahme auf die ganze
Ortschaft oder auf Teile der Ortschaft sowie Vorschlage zur Vermeidung allfalliger

negativer Folgen;

g. eine Aufzahlung und Umschreibung der Massnahmen, die erforderlich sind, um die

angestrebten Ziele zu erreichen.

Die Anforderungen, welche Art. 3 der Verordnung tber die Tempo-30-Zonen und die
Begegnungszonen an das Gutachten stellt, sind vor dem Hintergrund des Zwecks der

Geschwindigkeitsbeschrankung zu sehen. So hat beispielsweise die Beurteilung
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bestehender und absehbarer Sicherheitsdefizite (lit. ¢ der genannten Bestimmung) eine
andere Bedeutung, je nachdem, ob mit der Herabsetzung der allgemeinen
Hdochstgeschwindigkeit einer Gefahr begegnet oder der Verkehrsablauf verbessert
werden soll (Art. 108 Abs. 2 lit. a und ¢ SSV). Sodann sind die 6rtlichen Gegebenheiten
von Bedeutung. Umfangreiche Untersuchungen kénnen beispielsweise bei
verkehrsreichen Kantonsstrassen nétig sein. Dagegen gentigt bei wenig befahrenen
Quartierstrassen unter Umstdnden eine Beschreibung der Ortlichkeiten (BGer
1C_206/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 2.2 mit Hinweis auf VPB 62/1998 Nr. 26 E. 9 mit
Hinweisen). Das geforderte Gutachten ist zudem nicht isoliert zu betrachten. Zur
Ergdnzung und Konkretisierung der im Gutachten enthaltenen Informationen kann auch

auf andere Erhebungen zurtickgegriffen werden.

3.5. Die Beschwerdefiihrer kritisieren das Gutachten von Stadtpolizei und Tiefoauamt
vom 25. April 2014 (act. 11/26.3, nachfolgend "Gutachten") bereits aus formalen
Grunden. Es handle sich dabei um eine rein verwaltungsinterne Stellungnahme einer
dem Stadtrat und damit seiner Weisungsgewalt unterstehenden Verwaltungsbehdrde.
Mangels Unabhéangigkeit der Gutachterstelle kdnne es nicht zur Begriindung der
streitigen Verkehrsanordnung herangezogen werden. Zudem sei es nicht unterzeichnet

und im Rekursverfahren nicht wie beantragt im Original ediert worden.

Die Anwendung von Art. 32 Abs. 3 SVG und Art. 108 Abs. 4 VRV setzt kein
unabhangiges Sachverstandigengutachten voraus. Die Gerichtspraxis lasst
Untersuchungsberichte und Gutachten von internen Verwaltungsstellen ohne weiteres
zu (vgl. z.B. BGE 136 11 439 E. 3.1 und 3.2; BGer 1C_370/2011 vom 9. Dezember 2011
E. 2.6, in: ZBI 114/2013 S. 574). Das Bundesgericht hat diese Praxis unlangst
ausdricklich bestatigt (BGer 1C_117 und 118/2017 vom 20. Méarz 2018 E. 5.1). Die
Vorbringen der Beschwerdefiihrer bieten keinen konkreten Anlass, von dieser
gefestigten Rechtsprechung abzuweichen. Auf die Einholung eines Verkehrsgutachtens
einer externen Begutachtungsstelle (vgl. act. 8 S. 11) kann verzichtet werden. Ebenfalls
kann darauf verzichtet werden, das Gutachten von Stadtpolizei und Tiefbauamt "im
Original" einreichen zu lassen. Die Beschwerdegegnerin hat bereits im Rekursverfahren
(act. 11/37 Ziff. 3.1) einleuchtend erklart, dass das im Stadtratsbeschluss vom 13. Mai
2014 bezeichnete Gutachten vom 7. Februar 2014 mit dem in den Akten befindlichen

Gutachten identisch ist, obwohl dieses mit dem 25. April 2014 datiert ist. Die
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Abweichung kam durch eine automatische Anpassung des Datums durch das
Textverarbeitungsprogramm zustande. Hinweise auf weitere Unregelméassigkeiten

liegen nicht vor (vgl. auch act. 10 S. 1).

4.1. Ob die Anordnung einer Tempo-30-Zone rechtmassig ist, prift das
Verwaltungsgericht mit freier Kognition. Allerdings ist seine Uberpriifungsbefugnis auf
Rechtsverletzungen und die unrichtige oder unvollstédndige Feststellung des
Sachverhalts beschrankt (Art. 61 Abs. 1 und 2 VRP). Auch die Ermessensaustibung
kann rechtsfehlerhaft sein. Liegt ein Entscheid noch innerhalb des
Ermessensspielraums bzw. wurden die Verfassungsprinzipien sowie der Sinn und
Zweck der gesetzlichen Ordnung beachtet, ist jedoch selbst dann noch keine
Rechtsverletzung gegeben, wenn das Ermessen unzweckmassig gehandhabt wurde.
Anders verhalt es sich bei einem qualifizierten Ermessensfehler, d.h. wenn die
Verwaltungsbehdrde das Ermessen missbraucht bzw. Gber- oder unterschritten hat,
indem sie Ermessen ausgeubt hat, wo der Rechtssatz keines einrdumt
(Ermessensulberschreitung), auf eine Ermessensausiibung verzichtet hat, obschon ihr
eine solche Betédtigung gestattet ist (Ermessensunterschreitung) oder sich zwar formell
an den Entscheidungsspielraum, den ihr der Rechtssatz einrdumt, gehalten hat, der
Entscheid aber nicht bloss unzweckméssig oder unangemessen, sondern schlicht
unhaltbar ist und im Widerspruch zu Verfassungsprinzipien oder zum Sinn und Zweck
des Gesetzes steht (Ermessensmissbrauch). Solche Entscheide sind rechtsfehlerhaft
und mussen vom Verwaltungsgericht aufgehoben werden (vgl. z.B. VerwGE

B 2013/166 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2, www.gerichte.sg.ch; Cavelti/V6geli, a.a.0.,
Rz. 740 mit Hinweisen).

Verkehrsbeschrankungen der in Frage stehenden Art sind regelméssig mit
komplexeren Interessenabwagungen verbunden, wobei die zustandigen Behdrden
erhebliche Gestaltungsspielrdume ausnitzen dirfen. Hangt die Beurteilung von
ortlichen, der lokalen Behdrde besser bekannten Verhaltnissen ab, haben sich die
Gerichte bei der ihnen zugedachten (Rechts-)Kontrolle in Zurlickhaltung zu tben (vgl.
z.B. Cavelti/Vogeli, a.a.0., Rz. 746).
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4.2. Die Beweiswirdigung ist frei und folgt keinen starren Regeln. Die Gewichtung der
einzelnen Beweismittel ergibt sich aus der inneren Qualitat. Auch Gutachten
unterliegen der freien Beweiswirdigung. In Fachfragen darf das Gericht indessen von
der Auffassung eines Gutachters abweichen, wenn gewichtige, zuverlassig begriindete
Tatsachen oder Indizien die Uberzeugungskraft des Gutachtens bzw. dessen
Schlissigkeit ernsthaft erschittern. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Gutachten innere
Widerspriiche enthalt oder offensichtlich Iickenhaft ist (vgl. z.B. VerwGE B 2016/185
vom 28. Juni 2018 E. 4.2 mit Hinweis auf Cavelti/V6geli, a.a.0., Rz. 616 mit Hinweisen;
vgl. auch K. PlUss, in: A. Griffel [Hrsg.], Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zirich, 3. Aufl. 2014, N 146 zu § 7 VRG/
ZH). Erscheint dem Gericht die Schlussigkeit eines Gutachtens in wesentlichen
Punkten zweifelhaft, hat es nétigenfalls ergénzende Beweise zur Klarung dieser Zweifel
zu erheben. Das Abstellen auf eine nicht schllissige Expertise bzw. der Verzicht auf die
gebotenen zusatzlichen Beweiserhebungen kann gegen das Verbot willktrlicher
Beweiswirdigung (Art. 9 BV) verstossen (BGE 130 |1 3378 E. 5.4.2; 128 1 81 E. 2).

4.3. Gemass Gutachten (act. 11/26.3) sollen mit der versuchsweisen
Zonensignalisierung Erkenntnisse gewonnen werden, ob die Verkehrssicherheit durch
diese Massnahme erhéht werden konne (Ziff. 41). Konkret wird beabsichtigt, die
Sicherheit im Quartierzentrum von O.___ — insbesondere fir Kinder und Betagte — zu
erhdhen (a), die Sicherheit fur Fussgangerinnen und Fussganger zwischen der
Verzweigung O.__ -Strasse/Q.___ -Strasse und R.___ zu erh6hen (b) und die
Schulwegsicherheit auf der O.___-Strasse auf dem Weg zum Schulhaus und den

Kindergérten B.___, C.___und D.___ zu verbessern (c).

4.3.1. Sicherheitsdefizite und Schutzbedurfnisse verortet das Gutachten zunachst mit
Blick auf den Zweck (c): Die Kinder aus den westlich der Strasse gelegenen
Wohngebieten mussten auf ihrem Weg zu den genannten Schulhdusern die Strasse
zwischen R.:___ und der Kirche O.__ queren, wo teilweise komplexe Situationen mit
einmiindenden Seitenstrassen und 6V-Haltestellen herrschten. Diese akzentuierten sich
angesichts der bekanntlich noch nicht voll ausgebildeten Wahrnehmungsféahigkeit von
Kindergartenkindern und Unterstufenschulerinnen und -schulern und flhrten zu einem
erhohten Schutzbedurfnis (Ziff. 42.1). Im beabsichtigten Zonengebiet hatten sich

zwischen 1. Januar 2008 bis 31. Juli 2010 21 Verkehrsunfalle ereignet, die Halfte davon
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mit Verletzungsfolgen. Dies sei ein ungewdhnlich hoher Prozentsatz von Unféllen mit
Personenschaden. Von diesen betrafen knapp die Halfte Motorradfahrer, verletzt
worden seien in diesem Zeitraum jedoch auch drei Radfahrer und zwei Fussganger
sowie ein Autofahrer. Die beiden Fussganger seien beim Queren der Fahrbahn verletzt
worden. Die hohe Zahl von Unféllen mit Verletzungsfolgen sei ein Hinweis daflr, dass
die geltende Héchstgeschwindigkeit der komplexen Verkehrssituation im Zentrum von
O.___ nicht gerecht werde. Bei tieferer Geschwindigkeit reduziere sich die

Wahrscheinlichkeit von Unféllen bzw. von Verletzungen als Folge dieser Unfalle.

4.3.2. Im Bereich Q.___-Strasse — R.___ stehe fur die Fussganger lediglich ein
markierter Gehweg (Langsstreifen) auf der O.___-Strasse zur Verfligung. Gerade wer
mit einem Kinderwagen unterwegs oder in seiner Mobilitdt eingeschrankt sei, misse
diesen Weg benitzen, um zur nachsten 6V-Haltestelle R.___ zu gelangen (die
Alternativen fihren Uber Treppen). Der betreffende Strassenabschnitt sei
unubersichtlich und stellenweise weniger als funf Meter breit. Die Kombination aus
schmalem Strassenquerschnitt, unibersichtlicher Linienflihrung und der geltenden
Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h stelle fir Zufussgehende eine erhebliche

Gefahrdung dar.

4.3.3. Als mogliche mildere Massnahmen wird die zeitliche Beschréankung der
Signalisation im Gutachten als unpraktikabel verworfen. Das Quartierzentrum sei
durchmischt genutzt (Ladengeschéfte, Gaststatten, Veranstaltungslokal, Postagentur,
Wohnungen), weshalb zu den unterschiedlichsten Tageszeiten Fussgangeraufkommen
herrsche. Die Strasse werde insbesondere von Schilern nicht nur vor und nach der
Schule, sondern auch in der Freizeit gequert. Eine zeitlich beschrankbare
Signalisierung sei zudem selbst mit hohem technischen und finanziellem Aufwand
kaum machbar und wirde den Schutz der Bevdlkerung nicht im angestrebten Ausmass
verbessern. So kdnne beispielsweise das Tempo nicht kostengiinstig auf der Fahrbahn
selbst markiert werden. Die beabsichtigte permanente Signalisation sei zudem

eindeutiger.

Zu den alternativ mdglichen baulichen Massnahmen hélt das Gutachten fest, zwischen
R.___und der Kirche O.___ sei die Strasse beidseits mit einem Trottoir versehen.

Unfallgeféahrlich seien indessen die Kreuzungen und Querungsstellen, wo sich aufgrund

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 11/20



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

der Platzverhaltnisse keine baulichen Massnahmen zu deren Sanierung realisieren
liessen. Zudem sei der Strassenkdrper in diesem Bereich noch in einem guten Zustand
und die (vorgezogene) Sanierung auch aus finanziellen Griinden nicht verhaltnismassig.
Zwischen R.___und der Q.___-Strasse verfiige die O.___-Strasse Uber keinen Gehweg;
dessen Erstellung wére hier mit einem sehr grossen baulichen Aufwand und dem
Erwerb von privatem Grund verbunden. Trotz dieser Schwierigkeiten plane die
Beschwerdegegnerin kurz- bis mittelfristig die Anpassung der Strasse und den Bau
eines Gehweges. Gegenlber baulichen Massnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit stelle die Einfihrung von Tempo 30 eine ebenso wirksame und
zugleich kostengunstigere Massnahme dar, die darlber hinaus sofort realisiert werden
kénne. Bauliche Massnahmen allein triigen im Ubrigen nichts zur Verkiirzung des

Bremsweges und damit zur Reduktion der Unfallgefahr bei.

Auf dem betreffenden Streckenabschnitt soll zudem die bestehende Vortrittsregelung
beibehalten werden. Der Verzicht auf die EinfiUhrung des Rechtsvortritts wird im
Gutachten mit den Anforderungen des 6ffentlichen Verkehrs (Buslinien 2 und 8)
begriindet. Der Durchgangsverkehr von und in Richtung Y.__ bzw. Z.___ werde zum
Teil auf die Y.___-Strasse und die Z.___-Strasse umgelagert, was erwiinscht sei. Als
flankierende Massnahmen sind lediglich die Markierung beim Zoneneingang und die
Installation von Geraten zur Geschwindigkeitsiiberwachung vorgesehen, letzteres fur
den Fall, dass die Resultate der Nacherhebung ein zu hohes Geschwindigkeitsniveau

zeigen wulrden.

4.4. Die Vorinstanz ging in E. 3.b des angefochtenen Entscheids mit dem Gutachten
davon aus, die Beschwerdegegnerin habe mit der streitigen Verkehrsanordnung im
Wesentlichen drei Ziele verfolgt: Die Erhéhung der Sicherheit im Quartierzentrum von
O.___ (vor allem firr Kinder und Betagte), die Erhéhung der Sicherheit flir Fussganger
zwischen der Verzweigung O.__-Strasse / M.___-Strasse und R.___ sowie die
Erhéhung der Schulwegsicherheit auf der O.___-Strasse zwischen R.___ und der Kirche
O.___ auf dem Weg zum Schulhaus und zu den KindergartenB.___,C.__ und D.___.
Gleichzeitig trage die Beschwerdegegnerin den verbindlichen Vorgaben des kantonalen
Massnhahmenplans nach Luftreinhalte-Verordnung, Nachfiihrung 1997, vom 25. August
1998 (ABI 1998, 2259) Rechnung. In diesem Zusammenhang verfolge sie zur

Verbesserung der Verkehrssicherheit ein Tief-Tempo-Konzept mit tieferen

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 12/20



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Geschwindigkeitslimiten in den Wohnquartieren. Diese Zielsetzungen seien durch Art. 3
Abs. 4 SVG und Art. 108 Abs. 1 Satz 1 SSV grundsétzlich gedeckt. Die
Beschwerdeflhrer stellen diese nachvollziehbare Schlussfolgerung grundsatzlich nicht

in Frage (vgl. aber E. 4.6.2 hiernach).

4.5. Die Vorinstanz hielt sodann fest, die streitige Verkehrsanordnung sei
verhédltnismassig. Vor allem im Abschnitt zwischen R.___ und der Kirche sei die Strasse
stark befahren, unibersichtlich und eng. Hier bestiinden mehrere Querungsstellen, die
angesichts der Bushaltestellen fir komplexe Situationen sorgten. Fir betagte und
gehbehinderte Menschen, aber besonders fir die Schulkinder aus den westlich der
Strasse gelegenen Quartierteilen sei diese Situation Uberfordernd. Dies gelte umso
mehr, als bei diesen Einmindungen zusatzlich hoch frequentierte Parkplatze
(Restaurant, Saal, Lebensmittelgeschéfte) vorhanden seien und die allgemein
schwierige Verkehrssituation noch zusatzlich verkomplizierten. Dies zeige sich auch an
der hohen Unfallwahrscheinlichkeit, die sich nicht nur auf Fussgéanger, sondern auch
auf Velo- und Motorradfahrer beziehe. Das Geschwindigkeitsniveau Vgs liege bei 42
km/h und sei betrachtlich hoch. Auf dem Abschnitt von der R.__ hinunter zur
Einmindung der M.___-Strasse sei auf einer Ldnge von rund 100m lediglich eine gelb
markierte Fussgangerflache vorhanden. Das Kreuzen zwischen Personen- und/oder
Lastwagen sei hier mit Gefahren flr die Fussganger verbunden (enge
Strassenverhaltnisse). Der Schluss der Beschwerdegegnerin, wonach insbesondere flr
Fussgéngerinnen und Fussgénger ein erhdhtes Schutzbedurfnis bestehe und die
gultige H6chstgeschwindigkeit den komplexen Verkehrssituationen nicht gerecht
werde, sei nicht zu beanstanden. Das 6ffentliche Interesse an der Verbesserung der
Sicherheit Uberwiege die Interessen des motorisierten Verkehrs. Das Stadtquartier
bleibe nach wie vor gut erreichbar. Zur Behebung der Sicherheitsdefizite und zur
Gewaéhrleistung des Schutzes besonders gefahrdeter Personengruppen wie Kinder und

Betagte sei die Verkehrsanordnung ein verhdltnisméssiges Mittel.

4.6. Gegen diese Beurteilung — die sich im Wesentlichen mit den Schlussfolgerungen

des Gutachtens deckt — erheben die Beschwerdeflhrer verschiedene Einwande:

4.6.1. Sie machen zunéachst geltend, die Beschwerdegegnerin sei im Rahmen einer

Petition eingeladen worden, die Einflhrung von Tempo 30 auf dem Abschnitt zwischen
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R.___und der Einfahrt in das ehemalige N.___-Areal zu prufen. Weshalb mit der
streitigen Verkehrsanordnung weit Gber das von den Petenten Verlangte

hinausgegangen worden sei, bleibe unerklart.

Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdevernehmlassung zutreffend darauf
hingewiesen, dass eine derartige Eingabe fir sich allein kein geniigender Grund flr
oder gegen eine Verkehrsanordnung ist (vgl. act. 15 S. 2). Diese ist allein an den
zitierten gesetzlichen Grundlagen bzw. am Grundsatz der Verhaltnismassigkeit zu

messen.

4.6.2. Weiter bringen die Beschwerdefiihrer vor, die Begriindung der streitigen
Anordnung (Erhéhung der Sicherheit, insbesondere des Schulwegs zwischen R.__ und
O.___) beziehe sich zwar auf ein an sich zuldssiges Motiv, hinsichtlich des
Streckenabschnittes zwischen der Einmindung Felsenstrasse und Muhlegg fehle

jedoch ein Grund flr die Herabsetzung der Héchstgeschwindigkeit.

Diese Auffassung trifft nicht zu. Im Stadtratsbeschluss vom 13. Mai 2014 wird die
Erhéhung der Sicherheit flr Fussgéngerinnen und Fussgéanger zwischen der
Verzweigung O.___-Strasse / M.___-Strasse und R.___ explizit als Ziel genannt. Das
Gutachten kommt zum Schluss, flr Fussganger stelle die Kombination aus dem sehr
schmalem Strassenquerschnitt, der unlibersichtlichen Linienfihrung und der
momentan gultigen Héchstgeschwindigkeit in diesem Bereich eine erhebliche
Gefahrdung dar (act. 11/26.3 Ziff. 42.1). Mit Art. 108 Abs. 2 Ingress und lit. b SSV
besteht demnach auch fir diese fir Fussganger geféahrliche Stelle ein zulassiger Grund

fur die Herabsetzung der Héchstgeschwindigkeit.

4.6.3. Die Beschwerdefiihrer stellen sodann die Notwendigkeit der Verkehrsanordnung
in Frage. Der Nachweis, dass der angestrebte Schutz von Fussgangern (insbesondere
von Schilern und Betagten) nicht auf andere Art zu erreichen sei, werde im Gutachten
nicht geflihrt. Bis heute sei beispielsweise zu Gunsten der Bewohner des Buchquartiers
unterhalb der R.___ kein Trottoir erstellt worden. Stattdessen habe die
Beschwerdegegnerin einfach auf der Strasse eine Markierung angebracht. Es gehe
nicht an, dass sich die Beschwerdegegnerin um die Pflicht zur Erstellung von Trottoirs

foutiere und dann dieses Versdumnis zur Begriindung fur eine Temporeduktion
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heranziehe. Allerdings habe sich in den Jahren 2008 bis 2013 hier auch kein einziger
Unfall ereignet. In Bezug auf die zu prufende zeitliche Beschrankung der
Verkehrsanordnung werde im Gutachten lediglich festgehalten, dass dies mit einem
erheblichen technischen und finanziellen Aufwand verbunden wére. Es sei technisch
mdglich, die Signalisation ferngesteuert zu bestimmten Zeiten oder bei starkem

Verkehr anzupassen.

Die blosse Absicht des Stadtrates, ein Tieftempokonzept umzusetzen, gentge flr den
Nachweis der Notwendigkeit nicht. Fussgénger seien verpflichtet, Trottoirs zu benitzen
und die Strasse nach Mdglichkeit auf einem Fussgéngerstreifen tberqueren. Es
bestlinden heute acht Fussgangerstreifen, die es den 4'000 Quartierbewohnerinnen
und -bewohnern erméglichten, die von Tempo-30-Zonen umgebene Strasse gefahrlos
zu uberqueren. Nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung uber Tempo-30-Zonen und
Begegnungszonen seien in Tempo-30-Zonen Fussgangerstreifen unzulassig. Mit
Vollzug der Verkehrsanordnung werde die Sicherheit der Fussgéngerinnen und
Fussganger deshalb massiv verschlechtert. Die Begriindung, auf die sich die
Anordnung stltze, treffe deshalb von Vornherein nicht zu; die Massnahme sei mithin

unzweckmassig und aufzuheben.

4.6.3.1. Unter dem Stichwort "Realisierbarkeit von baulichen Massnahmen" wird im
Gutachten festgehalten, trotz schwieriger Verhéaltnisse sei beabsichtigt, auf dem
erwdhnten Abschnitt (Einmindung M.___-Strasse — R.___) kurz- bis mittelfristig die
Strasse anzupassen und ein Trottoir zu erstellen. Entgegen den Ausfihrungen der
Beschwerdeflhrer hat sich die Beschwerdegegnerin demnach durchaus mit
Alternativen befasst, jedoch alle aus plausiblen Griinden verworfen (vgl. Ziff. 42.2 des
Gutachtens): Fussganger frequentieren das Quartierzentrum entlang der Strasse nicht
nur vor und nach den Unterrichtszeiten, sondern — angesichts der durchmischten
Nutzung entlang der Strasse — zu den unterschiedlichsten Tageszeiten. Eine zeitliche
Beschrankung der Verkehrsanordnung ginge angesichts dessen kaum mit dem
erwunschten Sicherheitsgewinn einher. Bauliche Massnahmen allein wéren ebenfalls
nicht ohne weiteres zielfihrend und mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden.
Die Umsetzung ndhme sodann mehrere Jahre in Anspruch; fir sich allein stellen sie
keine (auch in zeitlicher Hinsicht) adédquate Antwort auf die festgestellten
Sicherheitsdefizite dar.
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4.6.3.2. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, werden die bestehenden
Fussgéangerstreifen mit einer einzigen Ausnahme beibehalten. Aufgehoben wird
lediglich jener bei der Abzweigung in die L.___-Strasse. In Tempo-30-Zonen dirfen
Fussgéangerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedurfnisse fr
Fussganger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen (Art. 4 Abs. 2 Satz 2
der Verordnung Uber die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen). Konkret geht
es insbesondere darum, den schulpflichtigen Kindern aus den angrenzenden
Wohngebieten die Strassenuberquerung gefahrlos zu ermdglichen. Die Beibehaltung
der Fussgangerstreifen lasst sich ferner damit begriinden, dass die geschilderten
komplexen Verkehrssituationen durch die Herabsetzung des Tempos entscharft
werden sollen. Die zusétzlich gewonnene Sicherheit soll nicht durch unkoordinierte
Strassenubertritte von Fussgéangern wieder vermindert bzw. aufs Spiel gesetzt werden.
Dass sowohl die Fussgéngerstreifen als auch die bestehende Vortrittsregelung
beibehalten werden, tragt zudem dem Umstand Rechnung, dass die Strasse nicht nur
rein siedlungsorientiert ist, sondern sowohl den Sammelverkehr des gesamten

Quartiers O.___ als auch (geringfugig) Durchgangsverkehr aufnimmt.

4.6.4. Dass mit Einfihrung der Tempo-30-Zone die Unfallgefahr vermindert wird, ist in
den Augen der Beschwerdeflhrer ein allgemeingultiger Grundsatz, der nicht zur
Begrindung im Einzelfall herangezogen werden kann. Die dem Gutachten beigelegte
Unfallstatistik beziehe sich auf die Jahre 2008 bis 2010 und sei damit nicht aktuell. Es
werde im Gutachten aktenwidrig behauptet, bei 21 Unfallen seien je zur Halfte
Personen verletzt worden. Aktenkundig seien lediglich im Jahr 2009 zwei Unfalle mit
Fussgéngern. Die Tatsache, dass innert 6 Jahren bei 21 Unfallen lediglich 2
Fussganger verletzt worden seien, flihre die fehlende Notwendig- und
Verhéltnismassigkeit der Temporeduktion vor Augen. Auch die Tatsache, dass sich
aufgrund der physikalischen Gesetze bei reduzierter Geschwindigkeit weniger Unfélle
mit Personen ereignen wirden, sei allgemein guiltig und spreche im konkreten Fall nicht

fur die Verkehrsanordnung.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrer verdeutlicht die Unfallstatistik, wie
gefahrlich die im Gutachten geschilderten Verkehrssituationen auf der O.___-Strasse
tatsachlich sind. In diesem Zeitraum ereigneten sich hier 21 Unfélle; bei rund der Halfte

(11) wurden Personen verletzt. Dass sich unter den Verletzten nur zwei Fussganger
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befanden, schrénkt die Aussagekraft der Statistik nicht massgeblich ein. Es handelt
sich zweifellos um einen fir alle Verkehrsteilnehmer geféhrlichen Strassenabschnitt. Die
Beschwerdegegnerin darf sich von der Temporeduktion ohne weiteres positive
Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit und Heftigkeit derartiger Unfallereignisse
erhoffen. Die Verkehrsanordnung hilft, eine konkret ausgewiesene Gefahr zu verringern;
sie ist hierflr ein taugliches Mittel und erscheint notwendig. Daran dndert der Einwand
der Beschwerdefiihrer, dass die Strasse nun mit fahrzeugahnlichen Geraten wie
Rollschuhen, Trottinetts oder Rollbrettern benutzt werden dirfe, nichts. Die relativ stark
befahrene, unter anderem alle 5 Minuten von einem Bus frequentierte Strasse Iadt zu
derartigen Aktivitaten nicht ein. Zudem flhrt das tiefere Tempo zu deutlich kirzeren
Bremswegen, was das von derartigen Strassenbenitzern hervorgerufene

Gefahrdungspotenzial wieder kompensiert.

4.6.5. Die Beschwerdefuhrer halten die mit der Tempoherabsetzung verbundenen
Auswirkungen auf den 6ffentlichen Verkehr entgegen den Ausfiihrungen im Gutachten
fur erheblich. Die Fahrzeiten der Busse (Linien a und b) wirden sich verlangern; zudem

wirkten die sechs Haltestellen im streitigen Bereich bereits heute verkehrsberuhigend.

Das Gutachten und die Vorinstanz machen diese Haltestellen — zusammen mit den
Querungsstellen und Einmtindungen — fur die bestehenden komplexen
Verkehrssituationen im betroffenen Strassenabschnitt mitverantwortlich. Im Gutachten
wird ausgeflihrt, dass die Reisezeiten des 6ffentlichen Verkehrs auf dem Abschnitt
R.___ bis Kirche O.___leicht ansteigen werden, was durchaus plausibel erscheint.
Letztlich haben sich jedoch die Interessen des 6ffentlichen Verkehrs dem mit der

Temporeduktion verfolgten Zweck unterzuordnen — und nicht umgekehrt.

4.6.6. Gleichzeitig wird im Gutachten mit den Anforderungen des &ffentlichen Verkehrs
begrindet, weshalb das bestehende Vortrittsregime beibehalten wird. Entgegen der
Ansicht der Beschwerdefuhrer fihrt die Zuweisung des Strassenabschnitts zu einer
Tempo-30-Zone nicht zwingend dazu, dass Rechtsvortritt zu gelten hat. Gemass Art.
36 Abs. 2 SVG hat auf Strassenverzweigungen das von rechts kommende Fahrzeug
den Vortritt, wdhrend Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen den Vortritt
haben, auch wenn sie von links kommen. Art. 4 Abs. 1 der Verordnung Uber die

Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen sieht ausdriicklich die Moglichkeit vor, in
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Tempo-30-Zonen eine vom Rechtsvortritt abweichende Regelung zu treffen, wenn die
Verkehrssicherheit dies erfordert. Der Einbezug des Strassenabschnittes in eine
Tempo-30-Zone unter Beibehaltung der geltenden Vortrittsregelung ist folglich aus
Verkehrssicherheitsgriinden durchaus zulassig (vgl. BGE 136 11 539 E. 2.4). Im
Gutachten werden die negativen Auswirkungen des Rechtsvortritts auf die Sicherheit
des 6ffentlichen Verkehrs in nachvollziehbarer Weise vor Augen gefuhrt.
Unangepasstes Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenliber dem 6ffentlichen
Verkehr — namentlich das Erzwingen des Vortritts — kann zu unvorhersehbaren starken
Bremsmandovern fihren, was wiederum zu Verletzungen der Fahrgéste fihren kann.
Deshalb werde die Vortrittsberechtigung von Fahrzeuglenkern auf der O.___-Strasse
beibehalten. Aus den Ausflihrungen der Beschwerdefihrer ergibt sich kein konkreter

Anlass, diese Begriindung in Zweifel zu ziehen.

4.6.7. Schliesslich machen die Beschwerdeflhrer geltend, die im Gutachten genannte
Zielsetzung, die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 km/h auf 38 km/h zu
verringerten, zeige die Unverhaltnisméssigkeit der Anordnung klar auf. Wenn das Ziel,
die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu verringern, von vornherein nicht erreicht werden
kénne, so sei das der "schlagende Beweis" fUr die fehlende Notwendigkeit einer

Tempo-30-Zone.

Eine derartige Zielsetzung findet sich in den Akten nicht. Die Beschwerdegegnerin
erwartet, dass 85 Prozent der Verkehrsteilnehmenden (Vgs) die geforderte
Hochstgeschwindigkeit einhalten werden (act. 11/26.1 S. 4). Das Argument der
Beschwerdefiihrer stellt im Ubrigen nicht die Notwendigkeit, sondern die Eignung der
Verkehrsanordnung in Frage. Das Gutachten sieht in Anbetracht des vorhandenen
Geschwindigkeitsniveaus — die Messung im Jahr 2010 auf H6he der Liegenschaft

O.__ -Strasse 58 hat Geschwindigkeiten von 35.7 (Vgg) bzw. 42.2 (Vgs5) km/h ergeben —,
der Menge und Art des Verkehrs, des Unfallgeschehens und der Gefahrensituation vor,
die Zonensignalisation durch Markierungen beim Zoneneingang zu unterstutzen. Falls
die Nacherhebung ein zu hohes Geschwindigkeitsniveau zeige, wirden Gerate zur
Geschwindigkeitsiiberwachung installiert. Bauliche Massnahmen kénnten
demgegenuber nicht ergriffen werden, weil sie sich auf den 6ffentlichen Verkehr mit
massiven Fahrzeitverlusten und abrupten Fahrmandévern auswirken wirden. Die

Beschwerdegegnerin verfigt demnach Uber M&glichkeiten — u.a. durch automatisierte
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Geschwindigkeitsmessungen —, um die reduzierte Héchstgeschwindigkeit
durchzusetzen. Der Verkehrsanordnung kann die Eignung, die definierten Ziele zu

erreichen, auch unter diesem Aspekt nicht abgesprochen werden.

4.7. Fur die Verhaltnisméssigkeit der Massnahme spricht sodann deren zeitliche
Befristung auf vorerst ein Jahr. Der einjahrige Versuch soll Aufschluss darliber geben,
ob die Verkehrssicherheit tatséchlich erhéht wird. Erst bei positiver Beurteilung soll
eine dauerhafte Losung verfligt werden. Dies ergibt sich aus dem
streitgegenstandlichen Stadtratsbeschluss, dem Gutachten und der Vernehmlassung
der Beschwerdegegnerin ohne weiteres. Die definitive Umsetzung ist dem Stadtrat

anheimgestellt. Nattrlich werden Rechtsmittel gegen diesen Beschluss mdglich sein.

Die anderweitige Auffassung der Vorinstanz, wonach die Anordnung nicht befristet,
sondern resolutiv bedingt sei, vermag nicht zu tGberzeugen. Sie hat dies in den
Erwagungen sinngemass — jedoch ohne im Dispositiv zu erwdhnen — festgestellt, was
einer sog. "reformatio in peius" gleichkommt. Diese Feststellung begriindet ein
schutzwurdiges Interesse der Beschwerdeflihrer an einer gegenteiligen Feststellung
des Verwaltungsgerichts. Der Subeventualantrag der Beschwerdeflihrer ist demnach
zu schutzen, und es ist festzustellen, dass die Verkehrsanordnung befristet ist und fir

die Dauer eines Jahres ab deren Umsetzung gilt.

5. Zusammenfassend kann die Auffassung der Vorinstanz, wonach auf dem
Strassenabschnitt ein erhdhtes Schutzbedurfnis besteht und die geltende
Hoéchstgeschwindigkeit von 50 km/h den komplexen Verhéltnissen im Quartierzentrum
von O.___ nicht gerecht wird, bestatigt werden. Vor diesem Hintergrund erweist sich
die als Versuch ausgestaltete Einflihrung einer Tempo-30-Zone als notwendig und
geeignet zur Behebung der bestehenden Sicherheitsdefizite und zur Gewahrleistung
des Schutzes besonders gefahrdeter Personengruppen. Die insbesondere gegen das
nachvollziehbar begriindete und vollstandige Gutachten der Beschwerdegegnerin
gerichteten Einwé&nde vermdgen dieses nicht entscheidend in Frage zu stellen. Mit
einem vom Verwaltungsgericht zu korrigierenden Rechtsfehler ist der angefochtene
Entscheid der Vorinstanz nicht belastet. Die befristete Verkehrsanordnung ist gesetz-
und verhaltnismassig, und die Beschwerde ist im Hauptantrag abzuweisen, soweit

darauf einzutreten ist. Es ist jedoch festzustellen, dass die Verkehrsanordnung vorerst
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zeitlich auf ein Jahr ab deren Umsetzung bzw. tatséchlicher Signalisation beschrankt
ist. Der Subeventualantrag der Beschwerdeflhrer ist demnach begrindet.

6. (Kosten)

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht:

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Es wird festgestellt, dass die
Verkehrsanordnung befristet ist und flr die Dauer eines Jahres ab deren Umsetzung

gilt. Im Ubrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 3'000 bezahlen die
Beschwerdefiihrer zu drei Vierteln und der Staat zu einem Viertel. Der auf die
Beschwerdeflhrer entfallende Anteil von CHF 2'250 wird mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von CHF 3'000 verrechnet. Der Restbetrag (CHF 750) wird ihnen
zurlckerstattet. Auf die Erhebung der Kosten von CHF 750 beim Staat wird verzichtet
(Art. 95 Abs. 3 VRP).

3. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschadigt.
Der Abteilungsprasident Der Gerichtsschreiber

Eugster Wehrle
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 06.10.2018
	Verkehrsanordnungen, Tempo-30-Zone, Art. 32 Abs. 3 SVG, Art. 2a Abs. 5, Art. 108 Abs. 2, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 lit. e in Verbindung mit Art. 22a SSV, Art. 3 der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen. Anforderungen an ein Gutachten im Sinne von Art. 32 Abs. 3 SVG und Art. 108 Abs. 4 Satz 1 SSV erfüllt (E. 3.5) Die vorliegend zu beurteilende Strasse gehört zwar zum übergeordneten Strassennetz, ist aber (noch) siedlungsorientiert. Für Fussgänger, namentlich für Kinder und betagte Personen, bestehen erhebliche Gefährdungen durch komplexe Verkehrssituationen. Der Herabsetzungsgrund von Art. 108 Abs. 2 lit. b SSV ist erfüllt. Die Massnahme ist, gerade auch angesichts der Befristung auf vorerst ein Jahr, verhältnismässig (Verwaltungsgericht, B 2017/15). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 1C_618/2018).
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